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Artikel III-121 (ex-Artikel 36)

(1) Der [Abschnitt] über die Wettbewerbsregeln findet auf die Produktion

landwirtschaftlicher Erzeugnisse und den Handel mit diesen nur insoweit Anwendung, als

Europäische Gesetze oder Rahmengesetze dies gemäß [Artikel III-122 (ex-37) Absatz 2] unter

Berücksichtigung der Ziele des [Artikels III-118 (ex-33)] bestimmen.

(2) Der Rat kann auf Vorschlag der Kommission eine Europäische Verordnung oder einen

Europäischen Beschluss erlassen, mit denen genehmigt wird Darin kann insbesondere vorgesehen

werden, dass Beihilfen gewährt werden

a) zum Schutz von Betrieben, die durch strukturelle oder naturgegebene Bedingungen

benachteiligt sind, oder

b) im Rahmen wirtschaftlicher Entwicklungsprogramme.

Explanation (if any) :

Nach Artikel 36 des EG-Vertrages stellt Absatz 2 lediglich eine nähere Erläuterung der
Rechtsetzungskompetenz des Absatzes 1 dar. Dieser Zusammenhang sollte erhalten beleiben. Durch
den Präsidiumsvorschlag wird er jedoch gelöst, und es werden statt dessen zwei konkurrierende
Rechtsgrundlagen geschaffen.
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